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Einzeländerung Flächennutzungsplan 2030 - erste Aktualisierung 
„Feuerwehr Schöllbronn“ in Ettlingen-Schöllbronn 
Beschluss der Veröffentlichung im Internet und öffentlichen Auslegung nach 
§ 3 (2) BauGB sowie der Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange nach § 4 (2) BauGB 
 
Auf Antrag der Stadt Ettlingen soll folgende Einzeländerungen des Flächennutzungs-
planes vorgenommen werden:  
 
ET-FfG-E001 „Unterer Henkling I – Feuerwehr“  
ET-W-E001   „Unterer Henkling II – Wohnen“ 
ET-S-E001   „Hinter den Gärten I“ 
 
Die Einleitung des Änderungsverfahrens wurde von der Verbandsversammlung in der 
Sitzung vom 13. November 2023 beschlossen. 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 (1) BauGB fand vom 15. Januar 2024 
bis einschließlich 16. Februar 2024 statt. Die Bekanntmachung dazu erfolgte fristgerecht 
über die Badischen Neuesten Nachrichten. Aus der Öffentlichkeit gingen keine Stellung-
nahmen ein. 
 
Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nach-
bargemeinden wurden vom 14. November 2023 bis einschließlich 22. Dezember 2023 
gemäß § 4 (1) BauGB in der Zeit zur Stellungnahme aufgefordert. Im Zuge dieser Be-
teiligung gingen 15 Stellungnahmen ein. Bei den eingegangenen Äußerungen handelt 
es sich zum Beispiel um Hinweise zu vorhandenen Versorgungsleitungen und Telekom-
munikationsanlagen, der Notwendigkeit einer Trafostation sowie zum Umgang mit Re-
genwasser. Kritisiert wurde die Erweiterung der Baufläche (um 0,1 Hektar), aber auch 
die bereits im gültigen FNP dargestellte Baufläche an sich. Begründet wurde dies mit 
den großflächig vorhandenen Flachland-Mähwiesen, dem angrenzenden FFH- und 
Landschaftsschutzgebiet und der Bedeutung der Fläche für den Biotopverbund. Eine 
Neubewertung der Schutzgüter im Umweltberichts wurde als notwendig angesehen. 
 
In der beigefügten Anlage ist die Darstellung der Einzeländerung erläutert. Die Anlage 
beinhaltet die Darstellung des wirksamen Flächennutzungsplanes 2030 sowie die be-
absichtigte Nutzungsänderung, die Begründung und einen Entwurf des Umweltberich-
tes. Zudem sind die eingegangenen Anregungen mit den Stellungnahmen der Pla-
nungsstelle und den Beschlussempfehlungen beigefügt. 
 
Für das weitere Verfahren zu beschließen sind die Einleitung des Änderungsverfah-
rens nach § 2 BauGB, die öffentliche Auslegung nach § 3 (2) BauGB sowie die Betei-
ligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 (2) BauGB. 
 
Nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens kann die Verbandsversammlung den 
endgültigen Beschluss zu der Planänderung fassen. 
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Beschluss: 
 

Antrag an die Verbandsversammlung des Nachbarschaftsverbands Karlsruhe 
 
Die Verbandsversammlung beschließt: 
 
2. die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 (2) BauGB mit Bekanntmachung in 

Form einer Veröffentlichung in den Badischen Neuesten Nachrichten, 
 
3. sowie die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 

nach § 4 (2) BauGB 
 

zu der Einzeländerung. 
 

 
 
 
 
 
 

- Der Verbandsvorsitzende - 
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